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Auftrag Cahenzli-Philipp 

 

betreffend Velonetz Alltagsverkehr als Kantonsaufgabe 

 

Antwort der Regierung  

 

Die Projektierung, der Bau und der Unterhalt von Radweganlagen obliegt gemäss Ar-

tikel 6 Absatz 3 des Strassengesetzes des Kantons Graubünden (StrG; BR 807.100) 

den Gemeinden. Der Kanton koordiniert und leistet finanzielle Beiträge (Art. 58 StrG). 

Die unterstützungswürdigen Verbindungen und Routen von kantonalem bzw. über-

wiegend kantonalem Interesse – das "kantonale Velonetz" – werden im Sachplan 

Velo vom Juli 2019 festgelegt. Überdies werden darin rund 300 fehlende oder den 

Projektierungsrichtlinien nicht genügende Abschnitte des Velonetzes Alltagsverkehr 

eruiert. Rund 200 dieser sogenannten "Schwachstellen" befinden sich auf Gemein-

destrassen. Deren Behebung geht zaghaft voran. Der Sachplan ist behördenverbind-

lich 

Massnahmen zugunsten des Alltags-Veloverkehrs werden ausserdem in den Agglo-

merationsprogrammen festgehalten. Das im September 2021 beim Bund eigereichte 

Agglomerationsprogramm Chur der 4. Generation sieht 34 Langsamverkehrs-Mass-

nahmen vor, wobei 22 Massnahmen das Velonetz im Agglomerationsperimeter Chur 

betreffen. Die Langsamverkehrsmassnahmen der bisherigen Agglomerationspro-

gramme (zugesicherter Bundesbeitrag 40 Prozent) haben die zur Umsetzung ver-

pflichteten Gemeinden noch nicht vollständig realisiert. 

Zu Punkt 1: Die Regierung ist überzeugt, dass der Alltags-Veloverkehr als ökologi-

sche Alternative zum motorisierten Individualverkehr gefördert werden muss. Zudem 

wird die Nachfrage der Bevölkerung nach einem attraktiven Alltagsveloverkehrsnetz 

(Velonetz Alltagsverkehr) weiter zunehmen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zei-

gen, dass die erforderliche Velo-Infrastruktur seitens der Gemeinden nur zögerlich 

zur Verfügung gestellt wird. Es ist daher zweckmässig, dass der Kanton die Planung 

des kantonalen Velonetzes Alltagsverkehr federführend übernimmt, indem er die not-

wendigen Projekte – in Zusammenarbeit und Absprache mit den betroffenen Ge-

meinden – analog den Kantonsstrassen ins Strassenbauprogramm aufnimmt. 
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Auch die Projektierung und der Bau der Alltagsveloverbindungen müssen seitens 

des Kantons aktiv angegangen werden. Beides muss jedoch – zumal das Velonetz 

Alltagsverkehr grösstenteils auf Gemeindestrassen mit Mehrfachnutzungen verläuft – 

eine Verbundsaufgabe bleiben. Der Kanton soll künftig gemeinsam mit den Gemein-

den konkrete Projektvorschläge für die Umsetzung des kantonalen Velonetzes All-

tagsverkehr erarbeiten und die Projekte im Auftrag der Gemeinden realisieren. Damit 

kann gewährleistet werden, dass im Kanton Graubünden zeitnah ein attraktives, si-

cheres und zusammenhängendes Velonetz Alltagsverkehr zur Verfügung steht. 

Die im Auftrag geforderte "einheitliche Finanzierung" für das Velonetz Alltagsverkehr 

bzw. die Übernahme der Finanzierung "in geeigneter Form" kann ebenfalls gewähr-

leistet werden. Zurzeit errechnet sich die Höhe der vom Kanton entrichteten Beiträge 

nach den gesetzlichen Vorgaben und nach einem im Sachplan Velo definierten, wirt-

schaftliche Aspekte berücksichtigenden Kriterienkatalog. Künftig soll mit Hilfe eines 

stärkeren finanziellen Anreizes die Realisierung des Velonetzes Alltagsverkehr vo-

rangetrieben und eine Gleichbehandlung peripherer Gemeinden sichergestellt wer-

den. Die Regierung sieht dafür vor, den vorgegebenen Beitragsrahmen (30 bis 50 

Prozent für das Ergänzungsnetz, 60 bis 80 Prozent für das Grundnetz) auszuschöp-

fen und einen einheitlichen Beitragssatz von 50 Prozent (Ergänzungsnetz) bzw. 80 

Prozent (Grundnetz) einzuführen. Die geltenden Beitragsvoraussetzungen bleiben 

vorbehalten, so unter anderem die kantonalen Projektierungsrichtlinien und das Er-

fordernis der Anrechenbarkeit der Kosten. 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag wie folgt abzuändern: Die Unterzeichnenden beauftragen die Re-

gierung: 

1. Die Planung des kantonalen Velonetzes Alltagsverkehr federführend in Zusam-

menarbeit und Absprache mit den betroffenen Gemeinden zu übernehmen; 

2. Die Projektierung und den Bau des kantonalen Velonetzes Alltagsverkehr, im Auf-

trag der betroffenen Gemeinden, federführend zu übernehmen; 

3. Die Kosten für die Planung des kantonalen Velonetzes Alltagsverkehr vollständig 

und die anrechenbaren Kosten für die Projektierung und den Bau dieser Verkehrs-

anlagen im Grundnetz zu 80 Prozent und im Ergänzungsnetz zu 50 Prozent zu 

übernehmen. 
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